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djb fordert umfassende Maßnahmen gegen digitale Gewalt 

Der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) hat eine Stellungnahme zum Diskussionsentwurf des 

Bundesministeriums der Justiz für ein Gesetz gegen digitale Gewalt veröffentlicht. Der djb be-

grüßt die vorgeschlagenen Neuerungen, sieht jedoch gleichzeitig Nachbesserungsbedarf, um 

Betroffene effektiv zu schützen und digitale Gewalt wirksam zu bekämpfen. „Wir müssen auf-

hören, nur zu diskutieren. Wir brauchen ein starkes Gesetz, das digitale Gewalt konsequent 

bekämpft“, betont Ursula Matthiessen-Kreuder, Präsidentin des djb. 

Der djb unterstützt insbesondere die Ausweitung des Auskunftsanspruchs bei anonymen 

Rechtsverletzungen, die Einführung zeitweiliger, richterlich angeordneter Accountsperren 

und die Verpflichtung aller ausländischer Anbieter zur Benennung eines Zustellungsbevoll-

mächtigten. Diese Maßnahmen sind notwendig, um wirksam gegen Täter vorzugehen und 

konsequent rechtsverletzende Inhalte zu ahnden. 

Gleichzeitig weist der djb auf entscheidende Lücken im Entwurf hin: Es fehlen Maßnahmen 

wie die Einrichtung spezialisierter Schwerpunktstaatsanwaltschaften zur Verfolgung digitaler 

Gewalt, umfassende Beratungsangebote für Betroffene sowie eine Ausweitung der Entschä-

digungsregelungen auf Opfer psychischer Gewalt. Besonders problematisch ist zudem, dass 

der Entwurf das Verbandsklagerecht für zivilgesellschaftliche Organisationen nicht vorsieht. 

Ohne diese Möglichkeit bleiben Betroffene oft auf sich allein gestellt und müssen hohe Hür-

den für die Durchsetzung ihrer Rechte überwinden. 

Darüber hinaus kritisiert der djb, dass die geplanten Maßnahmen nur bei bestimmten Straf-

tatbeständen greifen sollen. Damit fallen zahlreiche Formen digitaler Gewalt, wie das unbe-

fugte Veröffentlichen höchst privater Informationen, aus dem Anwendungsbereich der ge-

planten Regelungen, obwohl sie gravierende Auswirkungen auf die Betroffenen haben. Der 

djb fordert daher, dass jede rechtswidrige Verletzung absoluter Rechte als Voraussetzung 

etwa für den Auskunftsanspruch genügen muss. 

„Digitale Gewalt ist kein individuelles, sondern ein strukturelles Problem. Wir brauchen klare 

rechtliche Rahmenbedingungen, die nicht nur reaktiv, sondern präventiv wirken“, fordert 

Anke Stelkens, Vorsitzende der Kommission Digitales im djb. Der djb appelliert an die Bundes-

regierung, den Gesetzentwurf schnell zu überarbeiten, um eine wirksame rechtliche Grund-

lage gegen digitale Gewalt zu schaffen und den Schutz von Betroffenen zu stärken. Der djb 

wird sich weiterhin mit Nachdruck für diese Forderungen einsetzen. 
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